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1. Steuerklassen III und V sollen abgeschafft 
werden - Ehegattensplitting soll bleiben 

Die Bundesregierung plant die Abschaffung der Steuerklassen 
III und V ab dem Jahr 2030. Die Änderung soll mit einem steigenden 
Digitalisierungsgrad einhergehen. Eine Einigung mit den Ländern ist 
noch zu erzielen. Die digitale Umsetzung wird nach Angabe des Bun­ 
desfinanzministeriums etwa 5 Jahre betragen. 

Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften erhalten der­ 
zeit automatisch die Steuerklassenkombination IV/ IV, können auf 
Antrag auch die Kombination III / V oder die Steuerklasse IV mit 
.Faktor" erhalten. Die Steuerklassenkombination IV / IV wird übli­ 
cherweise von Paaren gewählt, zwischen deren Einkünften keine 
größere Differenz liegt oder wenn Lohnersatzleistungen wie Eltern­ 
geld etc. anstehen. Der Grundfreibetrag und die Kinderfreibeträge 
werden bei Sl1'.U(l11~~~l V 1iiLl1L i.Je1 ÜLbiLl1Liyl, Udrül jeuud1 uuµµell 
bei der Steuerklasse III. Dies führt bei Arbeitnehmern, deren Ein­ 
kommen dem automatischen Lohnsteuerabzug unterliegt, zu einem 
höheren Steuerabzug in der Steuerklasse V und einem geringeren in 
der Steuerklasse III. 
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Summarisch steht diesen Paaren während des Jahres eine höhere 
Liquidität zur Verfügung. Sie sind aber verpflichtet, im Folgejahr eine 
Einkommensteuererklärung abzugeben. Diese kann zu einer Steuer­ 
nachzahlung führen, falls keine größeren sonstigen Abzugsposten 
vorhanden sind. 

Ersetzt werden soll die Steuerklassenkombination III / V durch ein 
sog. Faktorverfahren, bei dem die Steuerbelastung bereits während 
des Jahres realitätsgenau unter Berücksichtigung der jeweiligen Ar­ 
beitseinkommen ermittelt werden soll, so auch unter Einbeziehung 
von Lohnersatzleistungen wie Elterngeld oder Arbeitslosengeld. 

Das sog. Ehegattensplitting soll künftig ungeachtet der Steuer­ 
klassenkombination ebenfalls berücksichtigt und nicht abgeschafft 
werden. Beim Ehegattensplitting werden die Einkommen der Partner 
zusammengerechnet, die zustehenden Freibeträge zweifach berück­ 
sichtigt. Hierdurch wird vermieden, dass ein Freibetrag bei geringem 
Einkommen eines Partners nicht berücksichtigt wird. Dies reduziert 
den Steuertarif des Partners mit dem höheren Einkommen. 

2. Ist die Energiepreispauschale steuerbar? 
Revision beim BFH eingelegt 

Der Gesetzgeber hatte mit dem Steuerentlastungsgesetz 2022 eine 
Energiepreispauschale (EPP) eingeführt, die Berechtigte in Höhe von 
300 € erhielten. Im Gesetz ist die Steuerbarkeit der erhaltenen Zu­ 
wendung geregelt. Je nach persönlichen steuerlichen Verhältnissen 
kann eine Steuerpflicht entstehen. Per Gesetz ist die EPP den Ein­ 
künften aus nichtselbstständiger Tätigkeit bzw. alternativ den sons­ 
tigen Einkünften zugeordnet. 

Eine Vielzahl von Steuerpflichtigen wehren sich derzeit gerichtlich 
gegen eine Besteuerung der EPP. In einem der führenden Verfahren 
hat das Finanzgericht Münster (FG) am 17.4.2024 entschieden, dass 
dle EPP t:illt:'I Arllellllt:'illllt:'1111 steuerbar uml sLeuerµrlll't1Lly llel Ut:'11 
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit ist und dies auch verfas­ 
sungsgemäß sei. Ob dies auch für Begünstigte gilt, die keine Arbeit­ 
nehmer sind und bei denen sich eine Besteuerung ggf. im Rahmen der 
sonstigen Einkünfte ergibt, hatte das Gericht nicht zu entscheiden. 



Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat das FG die Revision zu­ 
gelassen, welche beim Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt wurde. Eine 
Entscheidung ist noch nicht absehbar. Steuerpflichtige können bei 
vergleichbarem Sachverhalt und noch nicht rechtskräftigen Be­ 
scheiden unter Hinweis auf das Aktenzeichen VI R 15/24 des BFH 
Einspruch einlegen und die Aussetzung der Vollziehung beantragen. 
Der Steuerberater ist der geeignete Ansprechpartner zur Klärung der 
Angelegenheit. Eine etwaige Steuerersparnis fällt allerdings gering 
aus. 

3. Grundstücksbewertung im Bundesmodell 
rechtswidrig? Finanzverwaltung reagiert mit 
Ländererlass 

Ab dem 1.1.2025 wird die Grundsteuer für Grundstücke nach einer 
geänderten Bemessungsgrundlage erhoben, die derzeit für sämtliche 
Grundstücke in Deutschland neu festgestellt und den Grundstücks­ 
eigentümern mitgeteilt wird. Die Bundesländer haben sich für unter­ 
schiedliche Bewertungsmodelle entschieden. 

Eines dieser Modelle, das sog ... Bundesmodell", ist Gegenstand meh­ 
rerer gerichtlicher Verfahren. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
(FG) hat im einstweiligen Rechtsschutzverfahren eine Aussetzung 
der Vollziehung beschlossen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese 
Entscheidung bestätigt. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren 
steht noch aus. 

Eine Aussetzung der Vollziehung wird nur gewährt. wenn ernsthafte 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheides bestehen. 

Das FG und der BFH haben einfachrechtliche und verfassungsmä­ 
ßige Zweifel an den anzuwendenden Bewertungsvorschriften zur 
Feststellung der Grundstückswerte. Insbesondere, als das Gesetz den 
Grundstückswert typisierend feststellt. ohne die gesetzlich geregelte 
Möglichkeit des einzelfallbezogenen Nachweises eines Grundstücks­ 
eigentümers, dass sein Grundstückswert den festgestellten Wert um 
40 0/o oder mehr unterschreitet. 

Die Finanzverwaltungen der betroffenen Bundesländer haben auf 
diese vorläufigen Entscheidungen mit einem gemeinsamen Län­ 
dererlass reagiert. Hierin ist nun geregelt, dass Grundstückseigen­ 
tümer berechtigt sind, den Nachweis eines niedrigeren Wertes des 
Grundstücks zu erbringen. Dieser wird berücksichtigt, wenn ein be­ 
stellter oder zertifizierter Gutachter bzw. der Gutachterausschuss 
diesen niedrigeren Wert feststellt oder wenn im gewöhnlichen Ge­ 
schäftsverkehr ein um mindestens 40 0/o niedrigerer Kaufpreis inner­ 
halb eines Jahres vor oder nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt 
erzielt wird. Gleiches gilt für erbbaurechtsbelastete Grundstücke. 

Die Erlasse sind auf alle noch nicht bestandskräftigen Bescheide 
anzuwenden, außerdem auch bei bestandskräftigen Wertfortschrei­ 
bungen, wenn die Abweichung größer als 15.000 € ist. 

Für das Bundesmodell bei der Grundstücksbewertung haben sich 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nord­ 
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland (mit Abweichungen), 
Sachsen (mit Abweichungen), Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen entschieden. 

In diesen Bundesländern soll die Finanzverwaltung Einsprüchen 
mit Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung angemessen befristet 
ohne Einholung eines Gutachtens durch den Eigentümer stattgeben, 
wenn die Angaben zum Wert schlüssig sind. 

Ein Gutachten muss ggf. später eingeholt werden. Zur Erfolgsaus­ 
sicht sollten betroffene Grundstückseigentümer sich im konkreten 
Fall beraten lassen. 

Achtung: Wichtig ist, dass innerhalb eines Monats ab Zustellung 
gegen den Grundlagenbescheid (der 1. Bescheid!) Einspruch erhoben 
wird und nicht erst gegen den Grundsteuermessbescheid oder den 
Bescheid, mit dem die Stadt/Gemeinde die Grundsteuer erhebt. 

4. Verlängerung der Tarifermäßigung für 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

Der Gesetzgeber hatte befristet bis zum Veranlagungszeitraum 2022 
eine Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
verabschiedet. Die Verlängerung der Tarifermäßigung, welche rück­ 
wirkend ab dem Veranlagungszeitraum 2023 befristet bis zum Ver­ 
anlagungszeitraum 2028 gelten soll, hat der Bundestag am 5.7.2024 
beschlossen. Der Bundesrat muss noch zustimmen. In seiner Sitzung 
ebenfalls vom 5.7.2024 wurde der Antrag zur Beratung in die zu­ 
ständigen Ausschüsse überwiesen. Die nächste Sitzung des Bundes­ 
rates findet am 27.9.2024 statt. 

Die Tarifermäßigung soll dergestalt stattfinden, dass Gewinne und 
Verluste eines 3-Jahres-Zeitraums miteinander verrechnet werden, 
die Veranlagungszeiträume 2023 bis 2025 untereinander sowie die 
Veranlagungszeiträume 2026 bis 2028. Für Landwirte im Sinne der 
EU-Verordnung soll die Regelung unmittelbar gelten, für sonstige 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach Genehmigung durch 
die Europäische Kommission. Dem Genehmigungsvorbehalt unterlie­ 
gen Einkünfte aus Forstwirtschaft. Binnenfischerei, Teichwirtschaft 
sowie Fischzucht für die Binnenfischerei und Teichwirtschaft. 

Hintergrund der Regelung ist die Abmilderung von Gewinnschwan­ 
kungen infolge des Klimawandels bzw. der Witterungsbedingungen. 
Bislang relativ unbeachtet geblieben ist ein Urteil des Niedersäch­ 
sischen Finanzgerichts vom 24.4.2024 (4 K 6/24), welches in einem 
anderen Klagezusammenhang Bedenken gegen die Verfassungs­ 
mäßigkeit der Tarifermäßigung für die Land- und Forstwirtschaft 
festgestellt hat und einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungs­ 
grundsatz sah. Die Revision wurde zugelassen. Es erscheint also 
keineswegs sicher, dass die finanzgerichtliche Rechtsprechung diese 
gesetzliche Regelung „durchwinkt''. 

5. Lohnsteuerpauschalierung auch bei 
Betriebsveranstaltung im „kleinen Kreis" 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 27.3.2024 (Az. VI R 
5/22) entschieden, dass ein Arbeitgeber seit der Gesetzesänderung 
ab dem Veranlagungszeitraum 2015 auch bei Betriebsveranstaltun­ 
gen, die nicht allen Angehörigen eines Betriebs oder eines Betriebs­ 
teils offenstehen, die Versteuerung des Sachbezugs durch die Lohn­ 
steuerpauschalierung mit 25 0/o übernehmen kann. 

Viele Unternehmen veranstalten für ihre Belegschaft z.B. Sommer­ 
feste oder Weihnachtsfeiern. Die hierfür entstehenden Kosten kann 
das Unternehmen bis zu einem Betrag in Höhe von 110 € pro Veran­ 
staltung bis zu zweimal jährlich je Mitarbeiter als lohnsteuerfreien 
Sachbezug zur Verfügung stellen. Der Arbeitnehmer muss die Zu­ 
wendung dann nicht als Arbeitslohn versteuern und es fallen auch 
keine Sozialversicherungsbeiträge an. 

Soweit ein Arbeitnehmer in den Genuss von mehr als zwei Veranstal­ 
tungen jährlich kommt oder die Kosten für ihn und ggf. eine Begleit­ 
person zusammen 110 € pro Veranstaltung übersteigen, handelt es 
sich bei dem überschießenden Betrag um lohnsteuerpflichtigen Ar­ 
beitslohn, für den auch Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind. 

Der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer aber durch Zahlung einer 
pauschalen Lohnsteuer in Höhe von 25 0/o von der Lohnsteuer- und 



Sozialversicherungspflicht freistellen. Zur Verfahrensweise bei sog. 
Leiharbeitnehmern sollte Rücksprache mit dem Steuerberater ge­ 
halten werden. 

Im zu entscheidenden Fall war das Finanzamt der Meinung, dass 
der Arbeitgeber nicht zur Pauschalversteuerung berechtigt war, 
weil keine Betriebsveranstaltung vorgelegen habe, denn die Veran­ 
staltung sei nicht für alle Mitarbeiter zugänglich gewesen, sondern 
nur für einen ausgesuchten Kreis von leitenden Angestellten und 
Vorstandsmitgliedern. 

In der Vergangenheit war nach der Rechtsprechung des BFH die Teil­ 
nahmemöglichkeit für alle Mitarbeiter eines Betriebs oder Betriebs­ 
teils aber Voraussetzung für die Anerkennung als Betriebsveranstal­ 
tung. Nachdem der Gesetzgeber das Gesetz entsprechend geändert 
hat, aber trotz der gefestigten Rechtsprechung des BFH in diesem 
Punkt diese Voraussetzung nicht explizit in das Gesetz aufgenom­ 
men hat, geht das Gericht nun davon aus, dass seit der Gesetzes­ 
änderung ab 2015 eine Betriebsveranstaltung auch dann vorliegen 
kann, wenn diese nicht für sämtliche Mitarbeiter zugänglich ist. 

6. Verspätete Pauschalbesteuerung kann teuer 
werden 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 23.4.2024 (Az. B 12 BA 3/22 R) 
entschieden, dass die Pauschalbesteuerung mit 25 °10 für Aufwen­ 
dungen bei Betriebsfeiern oberhalb von 110 € unverzüglich mit der 
nächsten Entgeltabrechnung durchzuführen ist. 

Eine spätere Anmeldung der Pauschalbesteuerung führt sozialversi­ 
cherungsrechtlich dazu, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerantei­ 
le für sämtliche Sozialversicherungszweige nachzuzahlen sind. Eine 
steuerrechtlich andere Regelung ist lt. BSG ohne Belang. 

7. Zuordnung von Leistungen zum Unterneh­ 
men - Zeitpunkt und Dokumentation der 
Entscheidung 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich mit Schreiben 
vom 17.5.2024 als Folge mehrerer Entscheidungen des Bundesfi­ 
nanzhofes (BFH) aus dem Jahr 2022 sowie einer Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) aus dem Jahr 2021 zur Zuord­ 
nung von Gegenständen zum Betriebs- oder Privatvermögen im 
Rahmen des Vorsteuerabzugs geäußert sowie zu den Fragen der 
Fristgebundenheit entsprechender Mitteilungen an die Finanzver­ 
waltung und Dokumentation derselben. 

Der EuGH hatte entschieden, dass die Finanzbehörde den Vorsteu­ 
erabzug in Bezug auf einen Gegenstand verweigern darf, wenn 
der Steuerpflichtige ein Wahlrecht hat, ob dieser dem Unterneh­ 
mensbereich zugeordnet werden soll oder dem Privatvermögen, der 
Steuerpflichtige der Finanzbehörde aber bis zum Ablauf der Frist 
für die Abgabe der Umsatzsteuererklärung nicht erklärt hat, welche 
Zuordnung er vorgenommen habe oder zumindest entsprechende 
Anhaltspunkte für die Finanzverwaltung feststellbar seien. 

Der BFH hatte in Ergänzung entschieden, dass bei Vorlage objektiv 
erkennbarer Anhaltspunkte innerhalb der Dokumentationsfrist kei­ 
ne fristgebundene Mitteilung an die Finanzbehörde erforderlich ist 
und diese auch noch nach Fristablauf nachgeholt werden könne. 
[inc Mitteilung ist demnach nur erforderlich, wenn keine objektiv 
erkennbaren Anzeichen vorliegen. 

Die Dokumentation müsse innerhalb der gesetzlichen Regelabga­ 
befrist für die Umsatzsteuererklärung erfolgen, wenn keine objektiv 

erkennbaren Beweisanzeichen vorhanden sind. Eine Fristverlänge­ 
rung zur Abgabe der Steuererklärung verlängert nicht die Doku­ 
mentationsfrist. Bis zum Ablauf der Dokumentationsfrist kann eine 
im Voranmeldungsverfahren getroffene Entscheidung durch aus­ 
drückliche Mitteilung korrigiert werden. 

Das BMF hat daher nun klargestellt, dass bei einem Zuordnungs­ 
wahlrecht auch Verträge mit Umsatzsteuerausweis oder Benennung 
in Bauantragsunterlagen, z.B. als Bürotrakt, als entsprechende 
Beweisanzeichen zu bewerten sind, auch für eine nur teilweise 
Zuordnung zum Unternehmen. Gleiches gilt für die betriebliche 
Versicherung eines Gegenstandes, Kauf oder Verkauf unter dem 
Firmennamen, bilanzielle und ertragsteuerliche Behandlung des 
Gegenstandes. Gleichwohl sollte auch Gründen der Rechtssicherheit 
eine rechtzeitige Mitteilung an das Finanzamt erfolgen. 

Die Grundsätze des BMF-Schreibens vom 17.5.2024 sind in offe­ 
nen Fällen anzuwenden. Das Schreiben des BMF kann auf dessen 
Homepage heruntergeladen werden. Das bislang gültige BMF­ 
Schreiben vom 2.1.2014 wurde mit dem neuen Schreiben aufgeho­ 
ben, der Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde ebenfalls entspre­ 
chend angepasst. 

8. Meldepflicht elektronischer Kassen- und 
anderer Grundaufzeichnungssysteme ab 
1.1.2025 

Das BMF hat in mehreren Schreiben nun die Aufnahme der Mel­ 
depflicht für elektronische Kassensysteme mit einer technischen 
Sicherheitseinrichtung (TSE) ab dem 1.1.2025 mitgeteilt. Die Mel­ 
dung und Übermittlung erfolgt für jede Betriebsstätte getrennt in­ 
nerhalb eines Monats nach Anschaffung, Leasingbeginn bzw. -ende 
oder Außerbetriebnahme mit amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
über ELSTER mit folgenden Angaben: 

» Name und Steuernummer des Steuerpflichtigen 
» Art der zertifizierten Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 
» Art, Anzahl und Seriennummer des bzw. der verwendeten 

elektronischen Aufzeichnungssysteme 
» Datum der Anschaffung bzw. der endgültigen Außerbetrieb- 

nahme oder Nutzung in einer anderen Betriebsstätte 

Für vor dem 1.7.2025 angeschaffte Kassen ist die Meldung bis zum 
31.7.2025 vorzunehmen, für ab dem 1.7.2025 angeschaffte Kassen­ 
systeme sowie Außerbetriebnahmen gilt die Monatsfrist. Gleiches 
gilt für Taxameter und Wegstreckenzähler mit TSE. Hier ist auch 
das Kfz-Kennzeichen mitzuteilen. Ohne TSE dürfen diese noch bis 
zum 31.12.2025 genutzt werden. Betroffene Unternehmen sollten 
bereits jetzt die erforderlichen Daten zusammenstellen und sich ei­ 
nen Überblick über alle in den Betriebsstätten genutzten Systeme 
verschaffen. 

9. BFH hat Bedenken gegen die Beschränkung 
der Verlustabzugsverrechnung bei Termin­ 
geschäften 

Einkünfte aus Kapitalvermögen sind steuerpflichtig mit erheblichen 
Erschwernissen im Bereich der Verlustverrechnung. Speziell für Ka­ 
pitalerträge aus Termingeschäften gilt seit 2021 eine doppelte Ver- 
1 ustverrech n u nqsbssch rän ku ng, 
Diese sieht so aus, dass derartige Verluste nur mit Gewinnen aus 
anderen Termingeschäften oder Stillhalterprämien verrechnet wer­ 
den dürfen. Ein Ausgleich mit anderen Kapitaleinkünften ist nicht 
möglich. Eine Verlustverrechnung ist auch nur bis zu 20.000 € pro 



Veranlagungsjahr möglich. Verbleibende Verluste dürfen zeitlich un­ 
begrenzt in die Folgejahre vorgetragen werden. 

Ein automatischer Steuerabzug erfolgt bei inländischen Erträgen aus 
Termingeschäften. Verluste werden dem Steuerpflichtigen bankseitig 
bescheinigt, eine Verrechnung kann erst in der Veranlagung geltend 
gemacht werden, ebenso der Verlustvortrag. 

Wer z.B. aus Dividenden einen Gewinn von 10.000 € (vor Steuer­ 
abzug) und einen Gewinn aus einem Termingeschäft von 30.000 € 
(vor Steuerabzug) erzielt, aber aus einem anderen Termingeschäft 
einen Verlust von 40.000 €, hat wirtschaftlich unter dem Strich eine 
schwarze Null stehen. 

Steuerlich ist eine Verrechnung des Verlustes aus dem Terminge­ 
schäft mit dem Gewinn aus Dividenden gar nicht möglich, eine Ver­ 
rechnung des Verlustes in Höhe von 40.000 € mit dem Gewinn in 
Höhe von 30.000 € nur in Höhe von 20.000 €. Steuerlich verbleibt 
dem Steuerpflichtigen ein Gewinn in Höhe von 20.000 € (10.000 € 
aus Dividenden und 10.000 € aus Termingeschäften). Es kann aus 
dem Verlust des Termingeschäfts im betreffenden Veranlagungsjahr 
nur ein Betrag in Höhe von 20.000 € steuerlich berücksichtigt wer­ 
den, die verbleibenden 20.000 € können erst in der Zukunft mit posi­ 
tiven Einkünften aus Termingeschäften verrechnet werden, mit dem 
Risiko des Totalausfalls, falls keine Gewinne mehr erzielt werden. 

Mit dieser Beschränkung der Verlustabzugsverrechnung waren Klä­ 
ger nicht einverstanden. Nach erfolglosem Einspruchsverfahren ge­ 
gen den Einkommensteuerbescheid und Ablehnung der Aussetzung 
der Vollziehung durch das zuständige Finanzamt, bekamen sie vor 
dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz als auch vor dem BFH im einst­ 
weiligen Rechtsschutzverfahren Recht und die Vollziehung wurde 
einstweilig ausgesetzt. 

Der BFH hat Verfassungsbedenken aufgrund eines möglichen Versto­ 
ßes gegen das Gleichbehandlungsgebot gesehen, wenn eine Besteu­ 
erung wirtschaftlich nicht erzielter Gewinne erfolgt. Ein ähnliches 
Verfahren ist noch zur Berücksichtigung von Aktienveräußerungs­ 
verlusten anhängig. Eine endgültige Entscheidung wird sicher erst 
vor dem Bundesverfassungsgericht in einigen Jahren ergehen. 

Steuerpflichtige sollten noch nicht rechtskräftige Bescheide offen­ 
halten und sich von ihrem Steuerberater Rat einholen. 

10. Änderungen bei Meldepflichten für Fremd­ 
währungskonten spätestens ab 2025 

Anleger, die Kapitaleinkünfte erzielen, erhalten eine Bescheinigung 
über diese Einkünfte sowie ggf. bereits abgeführter Abgeltungssteu­ 
ern von ihren Banken. Beides wird von den kontoführenden Banken 
auch der Finanzverwaltung gemeldet, bislang zumeist allerdings nur 
für die in Euro geführten Konten. 

Sofern ein Anleger über sog. Fremdwährungskonten verfügt, aus de­ 
nen Kapitaleinkünfte erzielt werden, war dieser bereits in der Ver­ 
gangenheit verpflichtet, die Meldung an die Finanzverwaltung selbst 
vorzunehmen. 

Spätestens ab dem Jahr 2025 sind die Banken jedoch verpflichtet, 
diese Meldungen direkt an die Finanzverwaltung vorzunehmen. Ein 
Blick in die Steuerbescheinigung gibt Auskunft darüber, ob die eige­ 
ne Bank diese Meldung bereits in der Vergangenheit vorgenommen 
hat. Anleger sollten anderenfalls überprüfen, ob sie der eigenen Mel­ 
depflicht an die Finanzverwaltung vor 2025 selbstständig nachge­ 
kommen sind. 

Wenn nämlich die Banken ab 2025, manche bereits im Jahr 2024, 
die Meldungen vornehmen und sich bei einem Steuerpflichtigen mit 
Fremdwährungskonten Kapitaleinkünfte hieraus ergeben, wird dies 
die Aufmerksamkeit der Finanzverwaltung erregen, falls zuvor kei­ 
ne derartigen Einkünfte durch den Steuerpflichtigen selbst erklärt 
wurden. 

Jedenfalls wird es zu Nachfragen kommen. Sollten dann entspre­ 
chende Einkünfte nachzuerklären sein, ist es bereits zu spät, jeden­ 
falls für eine strafbefreiende Selbstanzeige. Durch die Meldung der 
Bank ist der Finanzverwaltung bereits bekannt, dass es Kapitalein­ 
künfte aus Fremdwährungskonten gibt und der Vorwurf der Steuer­ 
hinterziehung steht im Raum. 

Achtung: Inhaber von Fremdwährungskonten sollten unverzüglich 
bei der kontoführenden Bank anfragen, ob die Mitteilungen bereits 
2024 an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Sollte dies der 
Fall sein, ist es angezeigt, schnellstmöglich sämtliche Nachweise 
über die Kapitaleinkünfte aus Fremdwährungskonten zu beschaf­ 
fen und sich vom Steuerberater zu Zeitraum, Fristen und möglicher 
Selbstanzeige beraten zu lassen, bevor es zu spät ist. 

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB) 

Seit 1.7.2024 = 3,37 0/o; 1.1. - 30.6.2024 = 3,62 O/o; 1.7. - 31.12.2023 = 3,12 °10 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz". 

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
abgeschlossen bis 28.7.2014: 
abgeschlossen ab 29.7.2014: 

Verbraucherpreisindex 
(2020 = 100) 

Basiszinssatz+ 5-0/o-Punkte 

Basiszinssatz+ 8-0/o-Punkte 
Basiszinssatz+ 9-0/o-Punkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

2024: Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; Februar= 118, 1; 
Januar= 117,6 
2023: Dezember= 117,4; November= 117,3; Oktober= 117,8; September= 117,8; 
August-117,5 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de - Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. 


